
195 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 
des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (88 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungs­
gesetz 1967 geändert wird (Marktordnungs-

gesetz-Novelle 1979) 

und 
über den Antrag der Abgeordneten Dipl.­
Ing. Riegler und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungs­
gesetz 1967 geändert wird (Marktordnungs-

gesetz-Novelle 1979) (9/ A) 

Durch die vorliegende Regierungsvorlage be­
treffend die Marktor,dnung~gesetz-Novelle 1979 
soll das System der Milchmarktordnung auf 
Grund praknischer Erfahrungen im ersten Jahr 
der Durchführung novelliert w.erden. Schwer-
punkte der Novelle sind: . 
- Befreiung bestimmte~ Betriebe (Bergbauern 

und Almen) von den Absatzförderungsbei­
trägen 

- Knderungen betreffend freiwel"dende Einzel­
richtmengen und deren V,erteilung 

- Durchführung einer zweiten Aktion zum 
Ausgleich von Härtefällen, die durch das In­
krafttreten der neuen Miilchmarktordnung 
entstanden sind 
sowie Knderung der Einhebung des W.erbe­
kostenbeitrages. 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. R i e gl e r, 
G r a f, Dkfm. DDr. K ö n i g und Genossen 
haben am 19. Juni .t979 den gegenständlichen 
Initiat~vantrag im Nationa.Irat eingebracht, der 
im wesen'tLichen w,ie fQlgt :beg,ründet w~rd: 

Durch ihn sollen insbesonder·e die während 
der Wirtschaftsjahre hereingekommenen finan­
ziellen Mittel - deren Höhe letzten Endes von 
der auf Grund von Prognosen festgelegten Höhe 
der Absatzförderungsbeiträge abhängt - an den 
tatsächlichen EI1fordernissen des Wirtschaftsjahres 
gemessen und die entsprech.enden Schlußfolgerun­
gen gezogen werden. 

Damit würde sichergestellt, daß den Milch­
erzeugern nicht mehr zusätzlicher Absatzförde­
rungsbeitrag abgezogen wird, als zur Finanzie­
rung des auf den zusätzlichen Absatzförderungs­
beitrag entfallenden Erfordernisses rinnerhalb des 
Wirtschaftsjahres unbedringt notwendig ist und 
entsprechende Rückzahlungen erfolgen. 

Sollte sich e1"geben, daß auf Grund der An­
l,ieferungsentwicklung innerhalb des Wirtsc:hafts­
jahres überhaupt kein zusätzlicher Absatzförde­
rungsbeitrag notwendig gewesen wäre, &011 am 
Ende des Wirtschaftsjahres eine völlige Rück­
zahlung allfällig einbehaltener zusätzLicher Ab­
satzförderungsbeiträge erfolgen. Weiters sieht der 
Initiativantrag·eine Härtefallregelung vor. 

Der Ausschuß für LaIlld- und Forst:wirtsc:haft 
hat die gegenständliche Regierungsvorlage und 
den Initiativantrag in seiner Sitzung am 18. Ok­
tober 1979 in Verhandlung genommen und be­
schlossen, zur Vorbehandlung dieser heiden Ver­
handlungsgegenstände einen Unterausschuß ein~ 
zusetzen. Diesem Unterausschuß gehörten von 
der Sozialistischen Partei österreic:hs die Abge­
ordneten H aas, K 0 11 e r, P f e,j fe r, Rem p 1-
bau e r, Dr. Eric:h Sc h mi d t, von der öster~ 
reichisc:hen Volkspartei die Abgeordneten 
D eu t sc h man n, Hub e r, Dipl.-Ing. R i e g­
I e r, Helga Wie s 'e r sowie von der Freiheit\lichen 
Partei österreic:hs der Abgeordnete In'g. Mur e r 
an. 

Außer in der konstituierenden Sitzung am 
18. Oktober 1979 hat· der Unterausschuß die 
Verhandlungsgegenstände in seiner Sitzung am 
8. November 1979 unter Heranziehung von 
Sac:hverständigen beraten. ' 

Dem Ausschuß für Land- und ForstlWirtsc:häft 
wurde in seiner Sitzung am 23. November ·1979 
vom Obmann des Unterausschusses A:bgeordneten 
D e u t s eh m a .n.n ein mündlich-er Bericht über 
die gesamten ,Beratungen des UnreraussmusS>es er­
-stauet. Danach hat der Ausschuß für Land- und 
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2 195 der Beilagen 

FO'rstwi~tsdlaft auf Vorsch'lag des Ausschußoo­
mannes di.eReg~erungsvorlage und den Initiativ­
antrag neuerlich .gemeiIlJSam :in Iseinen Sitzungen 
am 23. Nov'cm'ber und 11. Dez.emlber 1979 in 
Vel1handlung .genommen., 

In der Debatte, an der sich di'e Abgeordneten 
Dipl.-Ing. R i e'g I e r, P fe i fe rund Ing. M u­
r e r sowie der Ausschußobmann und der Bundes­
minister für Land- und Forstw,irtschaft Dipl.-Ing. 
Ha id e n beteiligten,wul1den von den Abge­
ordneten P fe i f e r, flipl.-Ing. R ~e gl e rund 
Ing. Mur e r ein umfassender gemeinsamer Ab­
änderungsantrag zur Regierungsvorlage einge­
bracht. 

Remplbauer 
Berichterstatter 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung des oberwähnten 
gemeinsamen Ahänderungsantrages einstimmig 
angenommen. 

Damit gilt auch der Initia1)ivan'trag der Ab­
g,eor,dneten Dipl.-Ing. Riegler u11ld Genossen (9/ A) 
als miterledigt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft den A n- . /. 
t rag, der Nationalrat wolle dem a n g e-
s chI 0 s sen enG e s ,e tz e n t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1979 12 11 

Deutschmann 
Obmann 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX, mit. trag auf die Erzeuger der in Betracht kommen­
dem das Marktordnungsgesetz 1967 geändert den Mengen an Vollmilch u11ld Rahm über­
wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 1979) wälzen. 

Der N:lItionakat !hat baschloss'en: [ (3) Der Fonds hat das Aufkommen aus die­
i sem Beitrag der Präsidentenkonferenz der Land-

Artikel I wirtschaftskammern österreichs zu überweisen, 
: die es für die Werbung für Milch und Eq;eug-

{Verfassungsbestimmung) I nisse aus Milch zu verwenden hat." 
Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif- ; 

ten, wie sie ün den Art. II bis IV dieses Bundes-! 2. Im § 9 Abs. 1 hat die Einleitung zu huten: 
~esetze~ enthalten sinld, sowie deren. Vollziehung f "Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetr1iebe 
~md bIS zum Ablauf des 30. ~Un.l 1~80 auch. sowie die Milchgenossenschaften und Milchsam-
1ll den Belangen Bundessache, hmslchthch derer! meIstelIen haben für nachstehende W,aren, die 
das Bundes-Verfass'ungsg~setz in. d~r F::ssung von I in Verkehr gesetzt werden und für die kein 
192~ etwas anderes vorsJeht. Dl: m d~~sen Vor- Betrag nach § 18 zu ,entrichten war, allmonat­
schnlften geregelten AngelegenheIten konnen un- lich an den Fonds ,folgende Beträge ahzuführen:" 
mittdbar v,on Bundesbehörden versehen werden. ' 

Artikel II 

Das Marktordnungsgesetz 1967, BGBl. Nr. 36/ 
1968, 'zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGB1. Nr. 672/1978, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 8 ist folgender· § 8 a einzufügen: 

,,§ 8 a. (1) Der Fonds hat von den im § 8 , 
Abs. 2 genannten Beitragspflichtigen einen' 
Wer.b,ekostenbeitrag in der }Iöhe von 1,5 ,Gro­
schen je Kilogramm Vollmilch einzuheben. Für 
Rahm gelten die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 
sinngemäß. 

(2) Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe 
sowäe Milchgroßhandelsbetrieb,e können den Bei-

3. § 9 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Für die Erhebung der Beiträge nach den 
§§ 8 und 8 a sowie der Beträge nach Abs. 1 
gelten die Besuimmungen ,der Unterahschnitte A 
und C über die Erhebung von Ausgleichsbei-, 
trägen sinngemäß." 

4. § 18 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Wird für im§ 2 ,angeführte inländische 
Waren der Zolltarifnummern 21.07, 22.02 und 
35.01 A ein Preisausgleich~beitrag nach § 4 oder 
ein Betrag gemäß § 9 eingehoben, so ist anläß­
lich der Einfuhr gl<eichartiger Waren aus dem 
Zollausland ein Importausgleich än der Höhe 
dieser Beiträge und .Beträge zu entrichten." 
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195 der Beilagen 3 

5. § 46 Abs. 3 letzter Satz hat zu entfallen. 

6. § 57 e Ahs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Wahrungsmeng·e unterliegt ferner 
mit Beginn eines Wirtsch,af,tsjahres folgenden 
Veränderungen: 

a) Sie verringert sich, wenn in jedem der 
beiden letzten Basiszeiträume weniger als 
die Hälfte der auf diese Basiszeiträume ent­
fallenden Antei·le der Einzelrichtmengen 
geliefert wurden. Die neue Wahrungsmenge 
beträgt in diesem Fall drei Vier,tel der bis­
herigen Wahrungsmenge. 

b) Sie erlischt, wenn im Bas·iszeitraum keine 
Milch gelief,ert wurde oder wenn der Milch­
erzeuger nachweislich die Milcherzeugung 
auf Dauer eingestellt hat." 

c) Maßnahmen zur erheblichen Vergrößerung 
ihres Milchkuhbestandes oder zur erheb­
lichen Erhöhung ihrer Mi,lchlieferlei!>tung 
gesetzt haben, indem sie in den letzten 
vier Jahren vor dem 1. Juli 1978 nachweis­
lich 
aa) zur Verbesserung oder Vergrößerung 

ahrer Wirtschaftsgebäude Investitionen 
in Angriff genommen. haben oder 

bb) als Rauhfutterflächen verwendete Flä­
chen zugek,auft oder zugepachtet haben 
oder 

ce) bestehende Stallkapazitäten durch An­
kauf oder aus eigener Nachzucht aus­
genützt haben, 

d) auf Grund einer staatlichen Förderungs­
maßnahme eine Auflage zur Aufstockung 
ihres Milchkuhbestandes erhalten haben. 

3. Die fUr das Wirtschaftsj.ahr 1979/80 zu­
. stehenden Einzelrichtmengen der Härtefälle sind 

Zum Ausgleich von Härtefällen, die durch das in dem Ausmaß zu erhöhen, .daß dem Milch­
Inkrafttreten des Unter abschnittes D des Markt- erzeuger eine Einzelrichtmenge in der Höhe zu~ 

Artikel III 

ordnungsgesetzes bewirkt wur,den, hat der Milch- : kommt, die er hätte, wenn 
wirtschaftsfonds nach Maßgabe folgender Bestim-
mungen Einzeh'ichtmengen zu erhöhen: a) im FaUe der Z. 2 lit. a das Elementar-

ereignis nicht eingetreten ·wäre, 
1. Der Milchwirtschaftsfonds hat mit Wirkung b) in den Fällender Z.2 lit. b bis d unter 

vom Beginn des Wirtschaftsjahres 1979/80 an Zugrundelegung einer aus eiri,er bundes-
die zum 1. Juli 1980 nach § 57 e Abs. 3 lit. a durchschnittlichen Mitchleistung je Milch-
frei werdenden Einzelrichtmengen in einem . kuh in einem rationell geführten Be-
30000 Tonnen nicht wesentlich übersteigenden trieb abgeleiteten Milchlieferleistung die in 
Ausmaß abweichend von § 57 e Abs. 4 für diesen Fällen maßgebenden pmdukti.ons-
Härtefälle zu verteilen. Reichen die zum 1. JuLi steigernden Umstände im Zeitraum zwi-
1980 frei werdenden Einzelrichtmengen dazu schen 1. Mai 1976 und 30. April 1978 wirk-
nicht aus, so ist die Differenz als starrer Härte- sam gewesen wären. 
zuschlag, der nicht in die Gesamtrichtmenge ein-
zurechnen und nicht gemäß § 57 e Abs. 4 neu R!eicht die zur Verteilung zur Verfügung ste-
zuzuteilen ist, zu verteilen. hende Menge zur Befriedigung aller Härtefälle 

2. Härtefälle tim Sinne der Z. 1 liegen bei 
Milcherzeugern vor, die 

a) in den letzten vier Jahren vor dem 1. Juli 
1978 durch ein Elementarereignis (Tier­
seuche oder Vergiftung im Milchkuhbestand, 
Naturereignis) einen erheblichen Teil ,ihres 
Milchkuhbestandes verloren haben und aus 
diesem Grund im Zeitraum v·om 1. Mai 
1976 bis 30. April 1978 eine atypisch nied­
ri:g.e Milchlieferleistung aufzuweisen hatten; 

b) nach der übernahme des wirtschaftlichen 
Verfügungsrechtes über einen landwirt­
schafdich·en Betrieb in den letzten vier 
Jahren vor dem 1. Juli 1978 eine grund­
legende Änderung der Betriebsorganisation 
und Wirtsch.a,ftsweise vorgenommen haben, 
die im Wirtschaftsjahr 1978/79 oder im 
Kalenderjahr 1979 zu einer erheblichen 
Steigerung der Milchlieferleistung geführt 
hat oder geeignet ist, im Kalenderjahr 1980 
zu einer erheblichen Steigerung der Milch~ 
lieferleistung zu ,führen; 

nicht aus, so sind in erster Linie diejenigen Fälle 
voll zu berücksichtigen, deren Einzelrichtmenge 
im Wirtschaftsj.ahr 1979/80 im Verhältr:tis zu der 
nach dem ersten Satz errechneten Einzelricht­
menge am geringsten ist. 

4. Anträge ,auf Anerkennung als Härtefall 
und ,entsprechende Erhöhung der Einzelricht­
menge sind his 31. Jänner 1980 beim zuständi­
gen Bearbeirungs- und Verarbeitungsbetrieb ein­
zubringen. Für die Anträge sind vom Milchwirt­
sdlaftsfonds aufzulegende Formulare zu verwen­
den. Die Gemeinden haben im eigenen Wir­
kung,sbereich die Richtigkeit der in den Anträgen 
enthaltenen Angaben über di,e Größe der Milch­
kuhbestände zu bestätigen. Die Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetriebe haben die Richtigkeit 
der Angahen der Milcherzeuger über Liefer- und 
Einzelrichtmengen zu bestätigen; die Ang,aberi 
sind von Bediensteten des Milchwirtschaftsfonds 
zu überprüfen und die Anträ.ge an den Milch­
wirtschaftsfonds weiterzuleiten. Unvollständige 
oder mit einem Formmangel behaftete Anträge 
sind 'vom Milchwir,tschaftsfonds dem zuständigen 
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4 195 der Beilagen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zurück­
zusenden, der die Behebung der Mängel durch 
.den Antragsteller zu erwirken hat. 

5. Der geschäftsführende Ausschuß hat einen 
Fachausschuß zu hilden, dem je eine von ,der 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam­
mern österreichs, von der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, vom 0sterreichischen 
Arbeiterkammertag und vom österreichischen 
Gewerkschaftsbund ents.endete Person mit be­
schließender Stimme sowie eine vom Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft ent­
sendete Person mit beratender Stimme anzuge­
hören haben. Der Fachausschuß kann Stichproben 
zur weiteren Erhebung und Prüfung der ein­
zelnen Anträge von sich aus oder auf Verlangen 
eines Antragstellers auch an Ort und Stelle vor­
nehmen. 'Er hat zu jedem der eingebrachten An­
träge einen stimmeneinhellig zu beschließenden 
Bericht über die Anerkennung als Härtefall und 
die nach Z. 3 zu errechnende Eimelrichtmenge 
an den geschäftsführenden Ausschuß zu erstat­
ten. Der sich ·aus der Tätigkeit des Fach·aus­
schusses ergehende Pemonalaufwand rst von der 
jeweils en·tsendenden SteHe zu tragen. 

6. Der geschäftsführende Ausschuß hat bis 
20. Juni 1980 das Ausmaß der Erhöhung der 
Einzelrichtmenge der Antragsteller durch Bescheid 
festzusetzen. Die Erhöhungen sind auch den 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betr.ieben zur Kenntnis zu bringen. Diese Betriebe 
haben d.en Antragstellern - abweichend von 
§ 57 h - bis 30. Juni 1980 die Einzelr:ichtmen­
gen für die Wirtschaftsjahre 1979/80 und 1980/81 
schriftlich mitzuteilen; in diesen Fällen sind An­
träge nach § 57 h Ziweiter Satz bis 15. Juli 1980 
zu stellen. Erhöhungen der Einzelrichtmengen 
für .das W.irtschaftsjahr 1979/80 sind be:i der nach 
§ 57 1 erfolgenden Bemessung des zusätzlichen 
Absatzförderungsbeitrages zu berücksichtigen. 

7. Die für die Vollziehung des Unterabschnit­
tes D geltenden Bestimmungen sind anzuwen­
den. Unrichtige Angaben in den Anträgen und 
unrichtige Bestätigungen durch die Bearbeitungs­
und Verarbe:itungsbetl1iehe sind nach § 58 a Abs. 3 
sinngemäß strafbar. 

8. Das Näher.e über den Begriff der Härte­
fälle, das Ausmaß der Erhöhungen der Einzel­
richtmengen und das Ausmaß eines allfälligen 
starren Härtezuschlages hat der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft nach Anhörung 
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts­
kammern 0sterreichs durch Verordnung zu be­
stimmen. 

Artikel IV 

(1) Es treten in Kraft 
a) Art. I sowie Art. 11 Z. 1'und 3 mit 1. De­

zember 1979, 
b) die übrigen Besnimmungen mit 1. Jänner 

1980. 

(2) Bei der erstmaligen Anwendung des § 57 e 
Abs. 3 lit. a tritt an die Stelle des vorletzten 
Basiszeitraumes der Zeitraum vom 1. Juli 1978 
bis 30. Juni 1979. 

(3) In Anzeigen nach § 57 e Abs. 7 lit. b 
haben die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe, 
triebe mlit Ablauf des W,irtschaftsjahres 1979/80 
nach § 57 e Abs. 3 lit. a und b frei gewordenoe 
Einzelrichtmengen getrennt auszuweisen. 

.(4) Mit der VoHziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut hinsichtlich des Art. I die Bundes­
'l'egierung, hinsichtlich des Art. 11 Z. 4 der 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft und hinsich.tlich der übrigen Bestim­
mungen der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft. 
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